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PROTOKOLL NR. 6 

STREITBEILEGUNG 
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KAPITEL I 

 

ZIEL UND GELTUNGSBEREICH 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Ziel 

 

Ziel dieses Protokolls ist es, Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien zu vermeiden und 

beizulegen und zu für beide Seiten annehmbaren Lösungen zu gelangen. 

 

 

ARTIKEL 2 

 

Geltungsbereich 

 

Dieses Protokoll gilt nur für Differenzen über die Auslegung und Anwendung der nach-

stehenden Bestimmungen, unter anderem wenn eine Vertragspartei der Auffassung ist, dass 

die andere Vertragspartei durch Einführung einer Maßnahme oder durch Untätigkeit gegen 

ihre Verpflichtungen aus diesen Bestimmungen verstößt: 

 

a) Titel IV (Freier Warenverkehr), ausgenommen Artikel 31, Artikel 38, Artikel 39 

Absätze 1, 4 und 5 (soweit sie nach Artikel 39 Absatz 1 getroffene Maßnahmen 

betreffen) und Artikel 45, 
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b) Titel V (Arbeitnehmer, Niederlassung, Erbringung von Dienstleistungen, 

Kapitalverkehr): 

 

− Kapitel II (Niederlassung): Artikel 50 bis 54 und 56, 

 

− Kapitel III (Erbringung von Dienstleistungen): Artikel 57 und 58 und Artikel 59 

Absätze 2 und 3, 

 

− Kapitel IV (Laufende Zahlungen und Kapitalverkehr): Artikel 60 und 61, 

 

− Kapitel V (Allgemeine Bestimmungen): Artikel 63 bis 69, 

 

c) Titel VI (Angleichung der Rechtsvorschriften, Gesetzesvollzug und 

Wettbewerbsregeln): 

 

− Artikel 73 Absatz 2 (Rechte des geistigen und gewerblichen Eigentums) und 

Artikel 74 Absätze 1, 2 (Unterabsatz 1) und 3 bis 6 (öffentliche Aufträge). 
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KAPITEL II 

 

STREITBEILEGUNGSVERFAHREN 

 

 

ABSCHNITT I 

 

SCHIEDSVERFAHREN 

 

 

ARTIKEL 3 

 

Einleitung des Schiedsverfahrens 

 

(1) Ist es den Vertragsparteien nicht gelungen, die Streitigkeit beizulegen, so kann die 

Beschwerdeführerin unter den Voraussetzungen des Artikels 126 dieses Abkommens der 

Beschwerdegegnerin und dem Stabilitäts- und Assoziationsausschuss ein schriftliches 

Ersuchen um Einsetzung eines Schiedspanels übermitteln. 

 

(2) Die Beschwerdeführerin nennt in ihrem Ersuchen den Streitgegenstand und 

gegebenenfalls die von der anderen Vertragspartei eingeführte Maßnahme bzw. die 

Untätigkeit, die ihrer Auffassung nach gegen die in Artikel 2 dieses Protokolls genannten 

Bestimmungen verstößt. 
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ARTIKEL 4 

 

Zusammensetzung des Schiedspanels 

 

(1) Ein Schiedspanel setzt sich aus drei Schiedsrichtern zusammen. 

 

(2) Innerhalb von 10 Tagen nach dem Tag, an dem das Ersuchen um Einsetzung eines 

Schiedspanels dem Stabilitäts- und Assoziationsausschuss übermittelt wurde, nehmen die 

Vertragsparteien Konsultationen auf, um eine Einigung über die Zusammensetzung des 

Schiedspanels zu erzielen. 

 

(3) Können die Vertragsparteien innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist keine Einigung 

über seine Zusammensetzung erzielen, so kann jede Vertragspartei den Vorsitzenden des 

Stabilitäts- und Assoziationsausschusses oder seinen Delegierten ersuchen, alle drei Mit-

glieder durch das Los von der nach Artikel 15 aufgestellten Liste zu bestimmen, eines unter 

den von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Personen, eines unter den von der 

Beschwerdegegnerin vorgeschlagenen Personen und eines unter den von den Vertragsparteien 

für den Vorsitz ausgewählten Schiedsrichtern. 

 

Erzielen die Vertragsparteien eine Einigung über ein oder mehrere Mitglieder des Schieds-

panels, so werden die übrigen Mitglieder nach dem gleichen Verfahren bestimmt. 

 

(4) Die Auswahl der Schiedsrichter durch den Vorsitzenden des Stabilitäts- und 

Assoziationsausschusses oder seinen Delegierten erfolgt in Gegenwart je eines Vertreters der 

Vertragsparteien. 
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(5) Als Tag der Einsetzung des Schiedspanels gilt der Tag, an dem dem Vorsitzenden des 

Panels mitgeteilt wird, dass die drei Schiedsrichter im gegenseitigen Einvernehmen zwischen 

den Vertragsparteien ausgewählt worden sind, bzw. der Tag, an dem sie nach Absatz 3 

bestimmt worden sind. 

 

(6) Hält sich nach Auffassung einer Vertragspartei ein Schiedsrichter nicht an den in 

Artikel 18 genannten Verhaltenskodex, so nehmen die Vertragsparteien Konsultationen auf 

und ersetzen diesen Schiedsrichter, sofern sie sich darauf einigen, durch einen nach Absatz 7 

des vorliegenden Artikels bestimmten anderen Schiedsrichter. Erzielen die Vertragsparteien 

keine Einigung über die Notwendigkeit, den Schiedsrichter zu ersetzen, so wird die Frage 

dem Vorsitzenden des Schiedspanels vorgelegt, dessen Entscheidung endgültig ist. 

 

Hält sich nach Auffassung einer Vertragspartei der Vorsitzende des Schiedspanels nicht an 

den in Artikel 18 genannten Verhaltenskodex, so wird die Frage einem der übrigen für den 

Vorsitz ausgewählten Schiedsrichtern vorgelegt, der vom Vorsitzenden des Stabilitäts- und 

Assoziationsausschusses oder von seinem Delegierten in Gegenwart je eines Vertreters der 

Vertragsparteien durch das Los bestimmt wird, sofern die Vertragsparteien nichts anderes 

vereinbaren. 

 

(7) Ist ein Schiedsrichter nicht in der Lage, an dem Verfahren teilzunehmen, legt er sein 

Amt nieder oder wird er nach Absatz 6 ersetzt, so wird sein Nachfolger innerhalb von fünf 

Tagen nach dem für die Auswahl des ursprünglichen Schiedsrichters angewandten Verfahren 

bestimmt. Die Panelverfahren werden für die Dauer dieses Verfahrens ausgesetzt. 
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ARTIKEL 5 

 

Entscheidung des Schiedspanels 

 

(1) Das Schiedspanel notifiziert seine Entscheidung innerhalb von 90 Tagen nach dem Tag 

seiner Einsetzung den Vertragsparteien und dem Stabilitäts- und Assoziationsausschuss. Kann 

diese Frist nach Auffassung des Panels nicht eingehalten werden, so muss der Vorsitzende 

dies den Vertragsparteien und dem Stabilitäts- und Assoziationsausschuss schriftlich 

notifizieren und ihnen die Gründe für die Verzögerung mitteilen. Auf keinen Fall darf die 

Entscheidung später als 120 Tage nach dem Tag der Einsetzung des Panels ergehen. 

 

(2) In dringenden Fällen, unter anderem wenn es um leicht verderbliche Waren geht, 

unternimmt das Schiedspanel alle Anstrengungen, damit seine Entscheidung innerhalb von 

45 Tagen nach dem Tag seiner Einsetzung ergehen kann. Auf keinen Fall darf die Ent-

scheidung später als 100 Tage nach dem Tag der Einsetzung des Panels ergehen. Das Schieds-

panel kann innerhalb von 10 Tagen nach dem Tag seiner Einsetzung vorab entscheiden, ob es 

den Fall als dringend ansieht. 

 

(3) In der Entscheidung werden der festgestellte Sachverhalt, die Anwendbarkeit der 

einschlägigen Bestimmungen des Abkommens und die wichtigsten Gründe für die Fest-

stellungen und Schlussfolgerungen erwähnt. Die Entscheidung kann Empfehlungen für 

Maßnahmen enthalten, die zu treffen sind, um der Entscheidung nachzukommen. 
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(4) Bis zur Notifizierung der Entscheidung an die Vertragsparteien und den Stabilitäts- und 

Assoziationsausschuss kann die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde jederzeit durch schrift-

liche Notifikation an den Vorsitzenden des Schiedspanels, die Beschwerdegegnerin und den 

Stabilitäts- und Assoziationsausschuss zurücknehmen. Das Recht der Beschwerdeführerin, zu 

einem späteren Zeitpunkt wegen derselben Maßnahme eine neue Beschwerde einzulegen, 

bleibt von einer solchen Rücknahme unberührt. 

 

(5) Das Schiedspanel setzt seine Arbeit auf Ersuchen beider Vertragsparteien jederzeit für 

einen Zeitraum von höchstens 12 Monaten aus. Bei Überschreiten des Zwölfmonatszeitraums 

erlischt die Befugnis zur Einsetzung des Panels unbeschadet des Rechts der Beschwerde-

führerin, zu einem späteren Zeitpunkt wegen derselben Maßnahme um Einsetzung eines 

Panels zu ersuchen. 

 

 

ABSCHNITT II 

 

DURCHFÜHRUNG DER ENTSCHEIDUNG 

 

 

ARTIKEL 6 

 

Durchführung der Entscheidung des Schiedspanels 

 

Die Vertragsparteien treffen die für die Durchführung der Entscheidung des Schiedspanels 

erforderlichen Maßnahmen und bemühen sich, eine Einigung über eine angemessene Frist für 

die Durchführung der Entscheidung zu erzielen. 
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ARTIKEL 7 

 

Angemessene Frist für die Durchführung der Entscheidung 

 

(1) Spätestens 30 Tage nach der Notifizierung der Entscheidung des Schiedspanels an die 

Vertragsparteien notifiziert die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin die Zeit, die sie 

für die Durchführung der Entscheidung benötigt (nachstehend „angemessene Frist“ genannt). 

Beide Vertragsparteien streben eine Einigung über die angemessene Frist an. 

 

(2) Im Falle von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien über die 

angemessene Frist für die Durchführung der Entscheidung des Schiedspanels kann die 

Beschwerdeführerin innerhalb von 20 Tagen nach der Notifizierung gemäß Absatz 1 den 

Stabilitäts- und Assoziationsausschuss ersuchen, das ursprüngliche Schiedspanel wieder 

einzuberufen, damit dieses die angemessene Frist bestimmt. Das Schiedspanel notifiziert 

seine Entscheidung innerhalb von 20 Tagen nach dem Tag, an dem das Ersuchen übermittelt 

wurde. 

 

(3) Ist das ursprüngliche Panel – oder einige seiner Mitglieder – nicht in der Lage, wieder 

zusammenzutreten, so finden die Verfahren des Artikels 4 Anwendung. Die Entscheidung 

wird innerhalb von 20 Tagen nach dem Tag der Einsetzung des Panels notifiziert. 
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ARTIKEL 8 

 

Überprüfung der Maßnahmen zur Durchführung der Entscheidung des Schiedspanels 

 

(1) Die Beschwerdegegnerin notifiziert der Beschwerdeführerin und dem Stabilitäts- und 

Assoziationsausschuss vor Ablauf der angemessenen Frist die Maßnahmen, die sie getroffen 

hat, um die Entscheidung des Schiedspanels durchzuführen. 

 

(2) Im Falle von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien über die 

Vereinbarkeit einer nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels notifizierten Maßnahme mit den 

in Artikel 2 genannten Bestimmungen kann die Beschwerdeführerin das ursprüngliche 

Schiedspanel ersuchen, diese Frage zu entscheiden. In diesem Ersuchen ist zu erläutern, 

warum die Maßnahme nicht mit diesem Abkommen vereinbar ist. Wenn das Schiedspanel 

wiedereinberufen ist, ergeht seine Entscheidung innerhalb von 45 Tagen nach seiner 

Wiedereinsetzung. 

 

(3) Ist das ursprüngliche Schiedspanel – oder einige seiner Mitglieder – nicht in der Lage, 

wieder zusammenzutreten, so finden die Verfahren des Artikels 4 Anwendung. Die Ent-

scheidung wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Tag der Einsetzung des Panels notifiziert. 
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ARTIKEL 9 

 

Vorläufige Abhilfemaßnahmen im Falle der Nichtdurchführung der Entscheidung 

 

(1) Hat die Beschwerdegegnerin bei Ablauf der angemessenen Frist keine Maßnahmen 

notifiziert, die sie getroffen hat, um die Entscheidung des Schiedspanels durchzuführen, oder 

stellt das Schiedspanel fest, dass die nach Artikel 8 Absatz 1 notifizierte Maßnahme nicht mit 

den Verpflichtungen dieser Vertragspartei aus dem Abkommen im Einklang steht, so legt die 

Beschwerdegegnerin auf Ersuchen der Beschwerdeführerin ein Angebot für einen vorüber-

gehenden Ausgleich vor. 

 

(2) Ist eine Einigung über den Ausgleich nicht innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf der 

angemessenen Frist bzw. nach der Entscheidung des Schiedspanels nach Artikel 8, dass die 

Durchführungsmaßnahme nicht mit diesem Abkommen vereinbar ist, erzielt worden, so ist 

die Beschwerdeführerin nach einer Notifikation an die andere Vertragspartei und den 

Stabilitäts- und Assoziationsausschuss berechtigt, die Anwendung von nach den in Artikel 2 

genannten Bestimmungen eingeräumten Vorteilen in einem Umfang auszusetzen, der den 

nachteiligen wirtschaftlichen Auswirkungen des Verstoßes entspricht. Die Beschwerde-

führerin kann die Aussetzung 10 Tage nach dem Tag der Notifikation vornehmen, sofern die 

Beschwerdegegnerin nicht nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels um ein Schiedsverfahren 

ersucht hat. 
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(3) Entspricht der Umfang der Aussetzung nach Auffassung der Beschwerdegegnerin nicht 

den nachteiligen wirtschaftlichen Auswirkungen des Verstoßes, so kann sie den Vorsitzenden 

des ursprünglichen Schiedspanels vor Ablauf der Zehntagesfrist nach Absatz 2 schriftlich um 

Wiedereinberufung des ursprünglichen Schiedspanels ersuchen. Das Schiedspanel notifiziert 

seine Entscheidung über den Umfang der Aussetzung der Vorteile innerhalb von 30 Tagen 

nach dem Tag, an dem das Ersuchen übermittelt wurde, den Vertragsparteien und dem 

Stabilitäts- und Assoziationsausschuss. Die Vorteile werden nicht ausgesetzt, bis das Schieds-

panel entschieden hat, und die Aussetzung muss mit seiner Entscheidung vereinbar sein. 

 

(4) Die Aussetzung der Vorteile ist vorübergehend und wird nur so lange aufrechterhalten, 

bis die gegen dieses Abkommen verstoßenden Maßnahmen aufgehoben oder geändert worden 

sind, um sie mit diesem Abkommen in Einklang zu bringen, oder bis die Vertragsparteien 

eine Einigung über die Beilegung der Streitigkeit erzielt haben. 

 

 

ARTIKEL 10 

 

Überprüfung der Durchführungsmaßnahmen nach Aussetzung der Vorteile 

 

(1) Die Beschwerdegegnerin notifiziert der anderen Vertragspartei und dem Stabilitäts- und 

Assoziationsausschuss die Maßnahmen, die sie getroffen hat, um die Entscheidung des 

Schiedspanels durchzuführen, und ihr Ersuchen, die Aussetzung der Vorteile durch die 

Beschwerdeführerin aufzuheben. 
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(2) Erzielen die Vertragsparteien nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Tag der 

Notifizierung eine Einigung über die Vereinbarkeit der notifizierten Maßnahme mit diesem 

Abkommen, so kann die Beschwerdeführerin den Vorsitzenden des ursprünglichen Schieds-

panels schriftlich ersuchen, diese Frage zu entscheiden. Dieses Ersuchen wird gleichzeitig der 

anderen Vertragspartei und dem Stabilitäts- und Assoziationsausschuss notifiziert. Die 

Entscheidung des Schiedspanels wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Tag notifiziert, an 

dem das Ersuchen übermittelt wurde. Stellt das Schiedspanel fest, dass eine Durchführungs-

maßnahme nicht mit diesem Abkommen vereinbar ist, so entscheidet es, ob die Beschwerde-

führerin die Aussetzung der Vorteile im ursprünglichen Umfang oder in geändertem Umfang 

fortsetzen kann. Stellt das Schiedspanel fest, dass eine Durchführungsmaßnahme mit diesem 

Abkommen vereinbar ist, so wird die Aussetzung der Vorteile aufgehoben. 

 

(3) Ist das ursprüngliche Schiedspanel – oder einige seiner Mitglieder – nicht in der Lage, 

wieder zusammenzutreten, so finden die Verfahren des Artikels 4 Anwendung. Die Ent-

scheidung wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Tag der Einsetzung des Panels notifiziert. 
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ABSCHNITT III 

 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

 

 

ARTIKEL 11 

 

Öffentlichkeit der Sitzungen 

 

Die Sitzungen des Schiedspanels sind nach Maßgabe der in Artikel 18 genannten Verfahrens-

ordnung öffentlich, sofern das Schiedspanel nicht von sich aus oder auf Antrag der Vertrags-

parteien etwas anderes beschließt. 

 

 

ARTIKEL 12 

 

Informationen und fachliche Beratung 

 

Das Panel kann auf Antrag einer Vertragspartei oder von sich aus Informationen aus jeder für 

geeignet erachteten Quelle für das Panelverfahren einholen. Das Panel hat auch das Recht, 

nach eigenem Ermessen Sachverständigengutachten einzuholen. Die auf diese Weise 

beschafften Informationen müssen beiden Vertragsparteien offen gelegt werden und 

kommentiert werden können. Interessierte Parteien können dem Schiedspanel nach Maßgabe 

der in Artikel 18 genannten Verfahrensordnung Amicus-Schriftsätze unterbreiten. 
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ARTIKEL 13 

 

Auslegungsgrundsätze 

 

Die Bestimmungen des Abkommens werden von den Schiedspanels nach den Auslegungs-

regeln des Völkergewohnheitsrechts einschließlich des Wiener Vertragsrechtsüberein-

kommens angewandt und ausgelegt. Der gemeinschaftliche Besitzstand wird von ihnen nicht 

ausgelegt. Dass eine Bestimmung inhaltlich mit einer Bestimmung des Vertrages zur 

Gründung der Europäischen Gemeinschaft übereinstimmt, ist für ihre Auslegung nicht 

entscheidend. 

 

 

ARTIKEL 14 

 

Beschlüsse und Entscheidungen des Schiedspanels 

 

(1) Alle Beschlüsse des Schiedspanels, einschließlich der Annahme der Entscheidung, 

ergehen mit Stimmenmehrheit. 

 

(2) Alle Entscheidungen des Schiedspanels sind für die Vertragsparteien bindend. Sie 

werden den Vertragsparteien und dem Stabilitäts- und Assoziationsausschuss notifiziert, der 

sie der Öffentlichkeit zugänglich macht, sofern er nicht im Konsens etwas anderes beschließt. 
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KAPITEL III 

 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

 

ARTIKEL 15 

 

Liste der Schiedsrichter 

 

(1) Der Stabilitäts- und Assoziationsausschuss stellt spätestens sechs Monate nach Inkraft-

treten dieses Protokolls eine Liste mit 15 Personen auf, die willens und in der Lage sind, als 

Schiedsrichter zu dienen. Jede Vertragspartei wählt fünf Personen aus, die als Schiedsrichter 

dienen sollen. Ferner einigen sich die Vertragsparteien auf fünf Personen, die in Schieds-

panels den Vorsitz führen sollen. Der Stabilitäts- und Assoziationsausschuss gewährleistet, 

dass die Liste immer auf diesem Stand bleibt. 

 

(2) Die Schiedsrichter müssen über Fachwissen oder Erfahrung auf den Gebieten Recht, 

Völkerrecht, Gemeinschaftsrecht oder internationaler Handel verfügen. Sie müssen unab-

hängig sein und in persönlicher Eigenschaft handeln, sie dürfen keiner Organisation oder 

Regierung nahe stehen und keine Weisungen von einer Organisation oder Regierung 

entgegennehmen, und sie müssen sich an den in Artikel 18 genannten Verhaltenskodex 

halten. 
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ARTIKEL 16 

 

Verhältnis zu den WTO-Verpflichtungen 

 

Im Falle des Beitritts von Bosnien und Herzegowina zur Welthandelsorganisation (WTO) gilt 

Folgendes: 

 

a) Die nach diesem Protokoll eingesetzten Schiedspanels entscheiden nicht über Streitig-

keiten, die die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien aus dem Übereinkommen zur 

Errichtung der Welthandelsorganisation betreffen. 

 

b) Das Recht der Vertragsparteien, die Streitbeilegungsbestimmungen dieses Protokolls in 

Anspruch zu nehmen, lässt ein Vorgehen im Rahmen der WTO, einschließlich der 

Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens, unberührt. Hat eine Vertragspartei jedoch 

für eine bestimmte Maßnahme ein Streitbeilegungsverfahren nach Artikel 3 Absatz 1 

dieses Protokolls oder nach dem WTO-Übereinkommen eingeleitet, so kann sie für 

dieselbe Maßnahme kein Streitbeilegungsverfahren vor dem anderen Gremium ein-

leiten, bis das erste Verfahren abgeschlossen ist. Für die Zwecke dieses Absatzes gelten 

Streitbeilegungsverfahren nach dem WTO-Übereinkommen als zu dem Zeitpunkt 

eingeleitet, zu dem eine Vertragspartei nach Artikel 6 der WTO-Vereinbarung über 

Regeln und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten ein Ersuchen um Einsetzung 

eines Panels gestellt hat. 

 

c) Dieses Protokoll schließt nicht aus, dass eine Vertragspartei eine von einem WTO-

Streitbeilegungsgremium genehmigte Aussetzung der Erfüllung von Verpflichtungen 

vornimmt. 
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ARTIKEL 17 

 

Fristen 

 

(1) Alle in diesem Protokoll festgesetzten Fristen werden in Kalendertagen ab dem Tag 

berechnet, der auf die Handlungen oder Ereignisse folgt, auf die sie sich beziehen. 

 

(2) Die in diesem Protokoll genannten Fristen können im gegenseitigen Einvernehmen der 

Vertragsparteien verlängert werden. 

 

(3) Die in diesem Protokoll genannten Fristen können auch vom Vorsitzenden des Schieds-

panels auf mit Gründen versehenen Antrag einer der Vertragsparteien oder auf hinreichend 

begründete eigene Initiative verlängert werden. 

 

 

ARTIKEL 18 

 

Verfahrensordnung, Verhaltenskodex und Änderung dieses Protokolls 

 

(1) Der Stabilitäts- und Assoziationsrat legt spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten 

dieses Protokolls eine Verfahrensordnung für die Durchführung der Schiedspanelverfahren 

fest. 
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(2) Der Stabilitäts- und Assoziationsrat ergänzt die Verfahrensordnung spätestens sechs 

Monate nach Inkrafttreten dieses Protokolls um einen Verhaltenskodex, der die Unabhängig-

keit und Unparteilichkeit der Schiedsrichter gewährleistet. 

 

(3) Der Stabilitäts- und Assoziationsrat kann beschließen, dieses Protokoll zu ändern. 
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